
sterien und staatlichen Organen, die 
infolge der besonderen Arbeitsbedin
gungen des Staatsapparates keine Kon- 
trollfunktionen ausüben können, sind 
verpflichtet, aktiven Einfluß auf die 
Vervollkommnung des Apparates zu 
nehmen, Unzulänglichkeiten und Feh
ler in der Arbeit der betreffenden In
stitutionen und der einzelnen Mitarbei
ter zu signalisieren und ihre Unter
lagen und Vorschläge den zuständigen 
Parteiorganen beziehungsweise dem 
Zentralkomitee sowie den verantwort
lichen Parteimitgliedern, die in den 
leitenden Funktionen der Ministerien 
und staatlichen Organe tätig sind, zu 
übermitteln.
Die Parteiorganisationen in den staat
lichen Organen unterstehen in ihrer 
propagandistischen, agitatorischen und 
parteiorganisatorischen Tätigkeit den 
Stadt- oder Kreisleitungen, zu deren

87


